
Sachverhalt

Art des Ereignisses: Unfall

Datum: 03. Mai 1997

Ort: Großrückerswalde

Luftfahrzeug: Sprungfallschirm

Hersteller / Muster: SPEKON Style 170

Personenschaden: Fallschirmspringer schwer verletzt

Sachschaden: Reserve leicht beschädigt

Drittschaden: keiner

Flugverlauf

Bei einem 2er Formationssprung (Absetzflugzeug PZL-
MIELEC AN-2 T, Absprung aus 2 500 m Höhe) wurde
nach zuvor normalem Ablauf in ca. 800 m separiert.
Der erste Springer aktivierte seinen Hauptschirm nach
eigenen Angaben in 800-700 m Höhe, hing in ca.
400 m am vollständig geöffneten Schirm und landete
ohne Probleme.

Der zweite Springer öffnete seinen Hauptschirm nicht.
Der Reserveschirm öffnete sich in ca. 230 m Höhe.
Dabei kam es zu einer Fehlöffnung. Beim harten Auf-
kommen an der unvollständig geöffneten Reserve
wurde der Springer schwer verletzt.

Untersuchung

Die Untersuchung vor Ort wurde durch einen Beauf-
tragten für Flugunfalluntersuchung durchgeführt.

Der Unfall wurde anhand von Zeugenaussagen, der
Angaben des betroffenen Springers und der Feststel-
lungen am Fallschirmsystem rekonstruiert.

Der Fallschirmspringer war zum Unfallzeitpunkt im Be-
sitz eines gültigen Luftfahrerscheines für Luftsportge-
räteführer mit Beiblatt „F“ (Erlaubnis für Sprungfall-
schirme) ohne Einschränkungen. Er hatte nach eige-
nen Angaben seit 1992 insgesamt ca. 440 Sprünge
(Automatik und Freifall) absolviert. Mit dem eigenen
Fallschirmsystem, SPEKON Style 210 (Hauptschirm),
Style 170 (Reserveschirm), waren für ihn im Sprung-
buch 204 Sprünge nachgewiesen, davon 3 innerhalb
der letzten 90 Tage vor dem Unfall.

Nach eigenen Angaben hatte er vor dem Sprung, bei
dem der Unfall eintrat, keine Beschwerden in irgendei-
ner Form. An seine Handlungen beim Ereignissprung
konnte er sich nicht erinnern.

Die Wetterverhältnisse ergaben keine Begründung für
das Eintreten des Unfalles.

Für die entsprechenden Teile des Fallschirmsystemes
waren die erforderlichen Nachprüfungen dokumentiert.
Am System wurden keine unfallrelevanten Mängel
festgestellt.

Der Hauptschirm (Herstellungsdatum 03/94, letzte
Gütesiegelnachprüfung am 21.02.96) war funktions-
tüchtig. Eine Zugprobe des Handdeploys ergab keine
Blockierung. Der Container war ordnungsgemäß ver-
schlossen. Für Augenzeugen am Landeplatz wurde
keine Aktivierung der Hauptkappe durch den Springer
erkannt. Am Boden wurde nach dem Unfall festgestellt,
dass sich das Handdeploy noch in der Halterung unter
dem Container befand.

Der Reserveschirm (Herstellungsdatum 03/94, letzte
Gütesiegelnachprüfung am 27.09.96, letztmalig ge-
packt am 24.03.97) wurde, dem vorgefundenen Zu-
stand entsprechend, durch den Reserveöffnungsauto-
maten Cypres und auch manuell aktiviert. Auf der
Reservekappe wurden deutliche Brand- und Beschädi-
gungsspuren vorgefunden.
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Beurteilung

Als Begründung für das Eintreten des Unfalles werden
die Wetterverhältnisse, technische Mängel am Fall-
schirmsystem und Fehlhandlungen anderer Personen
ausgeschlossen.

Von einer unfallrelevanten gesundheitlichen Beein-
trächtigung des Springers wird, den eigenen Angaben
entsprechend, nicht ausgegangen.

Eine zweifelsfreie Erklärung, warum der Springer die
Aktivierung des Hauptschirmes unterließ, konnte nicht
ermittelt werden.

Die Reserve wurde zuerst durch den Öffnungsauto-
maten Cypres (Durchtrennung des Reserveloopes in
der fest eingestellten Höhe von 225 m bei einer fest
eingestellten Sinkgeschwindigkeit von über 35 m/s)
und mehr oder weniger danach manuell durch den
Springer aktiviert. Als Begründung für die Fehlöffnung
der Reservekappe wird von einer nicht stabilen Kör-
perlage des Springers zum Zeitpunkt der Öffnung aus-
gegangen. Dadurch kam es zu einem Fangleinen-
überwurf (Brötchen). Die Fangleinen rutschten nach
rechts in Flugrichtung unterhalb des Sliders und es
kam zu Längs- und Querverdrehungen an 8 Fanglei-
nen. Durch den Fangleinenüberwurf und die Verdre-
hungen wurde der Slider im oberen Drittel blockiert.
Die Reservekappe konnte sich dadurch nicht vollstän-
dig öffnen. Infolge der geringen Restzeit konnte der
Springer die Störung nicht mehr beheben.

Schlussfolgerungen

Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass der Springer
aus nicht zweifelsfrei nachweisbaren Gründen den
Hauptschirm nicht aktivierte, die Reserve zu spät akti-
vierte und zum Zeitpunkt der Reserveöffnung eine
nicht stabile Körperlage einnahm.

Untersuchungsführer Kieschnick

Untersuchung vor Ort Stauner

Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die
Untersuchung von Unfällen und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge
(Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchge-
führt. Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger
Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des
Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen.
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